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99 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung  

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von  
Kostenersatz, Entgelten und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr  

in der Kreisstadt Mettmann (Stand: 31.12.2017) 
(2. Änderung vom 17.12.2020) 

 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, § 52 Abs. 2, 4, 5 Satz 2 und 6 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat die Bür-
germeisterin zusammen mit einem Ratsmitglied per Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Ab-
satz 1 Satz 2 GO NRW folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

§ 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Zeitabstände der Brandverhütungsschauen richten sich bei Objekten, die Gegenstand von 
Sonderbauverordnungen oder baurechtlichen Anordnungen sind, nach den entsprechenden bau-
rechtlichen Vorschriften (siehe Anlage 2). Im Übrigen ist die Brandverhütungsschau je nach Ge-
fährdungsgrad der Objekte, beginnend mit der Nutzung oder Inbetriebnahme, in Zeitabständen 
von längstens sechs Jahren durchzuführen. Kürzere Zeitabstände der Brandverhütungsschau 
werden von der Kreisstadt Mettmann unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades von Objek-
ten oder dem Vorliegen konkreter Mängelhinweise nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt. 
Die Kreisstadt Mettmann ist berechtigt, die Durchführung der Brandverhütungsschau auf Un-
ternehmen zu übertragen, deren Personal über die Qualifikation der Brandschutztechnikerin 
bzw. des Brandschutztechnikers verfügt. 

 
 

§ 2 
 

§ 8 erhält folgende Fassung: 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  

 
 

§ 3 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
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Anlage 2 

Liste der brandschaupflichtigen Objekte  
und die sich periodisch wiederholende Frist in Jahren 

Ziffer  Objektart  

Fristen nach 
Gefährdungs-
grad gemäß 
AGBF Bund / 
BHKG NRW  

1 Pflege-und Betreuungsobjekte    
1.1 Krankenhäuser  3 
1.2 Betreuungs-und Pflegeeinrichtungen  3 

1.2.1 
Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege-und Betreuungs-
leistungen, nach RL über deren bauaufsichtliche Anforderungen 
an den Bau und Betrieb  

3 

1.4 
Einrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige Personen (ab 9 
Personen)  3 

1.5 
Einrichtungen für körperlich oder geistig behinderte Personen (ab 
9 Personen)  3 

1.6 
Tageseinrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige oder be-
hinderte Personen (ab 20 Personen)  3 

1.7 Kindergärten, -tagesstätten, -horte  3 

1.8 Kindertagespflegeverbünde mit mehr als 9 Kindern  3 

2 Übernachtungsbetriebe    

2.1 Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten nach SBau-
VO  

3 

2.2 Obdachlosenunterkünfte  3 

2.3 Notunterkünfte (für Asylbewerber u.a.)  3 

2.4 Campingplätze nach CWVO  6 

2.5 Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der SBauVO  3 

3 Versammlungsobjekte -Versammlungsstätten nach SBauVO    
 3.1.1- 
3.1.2  

(unbesetzt)    
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3.1.3 

Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln 
mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, sowie Ver-
sammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die ins-
gesamt mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, wenn 
diese gemeinsame Rettungswege haben.  

3 

3.1.4 Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen  3 

3.1.5 
Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besu-
cherbereich mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher fasst.  3 

3.2 (unbesetzt)    

3.3 
Gasträume und Räume mit Bühnen / Szenenflächen / Filmvor-
führungen, nicht ebenerdig, ab 50 Besucherinnen und Besucher  3 

4 Unterrichtsobjekte    
4.1 Schulen nach SchulBauRL  3 

4.2 Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder Unterrichtsräu-
men ab 100 Personen (nicht ebenerdig: ab 50 Personen)  

3 

5 Hochhausobjekte    
5.1 Hochhäuser nach SBauVO  6 
6 Verkaufsobjekte    

6.1 Verkaufsstätten nach SBauVO  3 
6.2 (unbesetzt)    
6.3 Verkaufsstätten > 700 qm Verkaufsfläche  3 
7 Verwaltungsobjekte    

7.1 
Büro-und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 3000 qm Ge-
schossfläche  6 

8 Ausstellungsobjekte    
8.1 Museen  6 
8.2 Messe-und Ausstellungsbauten  6 
9 Garagen    

9.1 Großgaragen nach SBauVO  6 

9.2 Unterirdische geschlossene Mittelgaragen > 500 qm in Verbin-
dung zu anders genutzten Gebäuden  

6 

10 Gewerbeobjekte    
10.1 Gewerbeobjekte zur Herstellung und Produktion  6 

10.1.1 
Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit 
überwiegend brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnitts-
größe > 800 qm  

6 
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10.1.2 

Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit 
überwiegend brennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohnge-
bäuden oder nicht ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße > 
400 qm  

6 

10.1.3 
Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit 
überwiegend nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandab-
schnittsgröße > 1.600 qm  

6 

10.1.4 

Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum Umgang von/mit 
überwiegend nichtbrennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohn-
gebäuden oder nicht ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße 
> 800 qm  

6 

10.2 Gewerbeobjekte zur Lagerung  6 
10.2.1 (unbesetzt)    

10.2.2 
Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe > 
3.200 qm Lagerfläche  6 

10.2.3 
Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe, 
nicht ebenerdig, > 1.600 qm Lagerfläche  

6 

10.2.4 
Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe > 1.600 
qm Lagerfläche  

6 

10.2.5 
Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe, nicht 
ebenerdig, > 800 qm Lagerfläche  6 

10.2.6 
Freilager für überwiegend brennbare Stoffe > 5.000 qm Lager-
fläche  6 

10.2.7 Hochregallager  6 
10.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppen nach FwDV 500  6 

10.3.1 
Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II A und III A nach 
FwDV 500  

6 

10.3.2 
Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II B * und III B nach 
FwDV 500  6 

10.3.3 
Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II C * und III C nach 
FwDV 500  6 

10.4 Kraftwerke und Umspannwerke  6 

11 Sonderobjekte    

11.1 Besonders brandgefährdete Baudenkmäler  6 

11.2 
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude > 2000 cbm in Verbindung 
zu Wohngebäuden  6 

11.3 Kirchen und Gebetsstätten  6 
11.4 Unterirdische Verkehrsanlagen  6 
11.5 (unbesetzt)    
11.6 Hotel-und Gaststättenschiffe  6 
11.7 Bahnhöfe mit hohen Personenströmen *  6 
11.8 (unbesetzt)    
11.9 Flächen für die Feuerwehr außerhalb der klassifizierten Objekte *  6 

11.10 Justizvollzugsanstalten und Gebäude des Maßregelvollzugs  3 
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11.11 Flughäfen  3 
11.12 Sonstige Kritische Infrastrukturen *  *  
11.13 Sonstige Objekte nach Gefährdungsanalyse *  *  

 
 
* Einstufung der Brandschaupflicht durch die örtlich zuständige Brandschutzdienststelle  
 
 
 
 
 
Hinweise:  
 
(1.) Die Objektgruppen entsprechen den Empfehlungen des Lenkungsausschusses VB NRW vom 
16.08.2014. Gegenüber der Fassung aus 1998 wurden im Wesentlichen redaktionelle und inhalt-
lich zusammenfassende Änderungen vorgenommen. Dadurch bleiben einzelne Ziffern unbesetzt.  
 
(2.) Die Fristen berücksichtigen den Gefährdungsgrad und entsprechen der Einstufung des AK 
VB/G der AGBF Bund aus 01/2000 (Fortschreibung in 10/2012), wobei die dortigen maximalen 
Fristen von 5 Jahren entsprechend dem BHKG NRW auf 6 Jahre festgesetzt wurden.  
 
(3.) Gemäß Stellungnahme des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 28.11.2014 
zu den hier definierten Objektgruppen „spricht grundsätzlich nichts gegen eine konkludente An-
wendung der Inhalte des Erlasses (aus 1998), da diese bis auf erforderliche Aktualisierungen bzw. 
Anpassungen weiterhin die Rechtsauffassung (des MIK) widerspiegeln“.  
 
(4.) Entsprechend der bevorstehenden Novellierung der BauO NRW sowie der SBauVO NRW 
wird der Lenkungsausschuss VB nach Erscheinen der Rechtvorschriften eine Anpassung der Ob-
jektgruppen vornehmen, soweit dies inhaltlich erforderlich wird. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Entgel-
ten und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr in der Kreisstadt Mettmann wird hiermit öffentlich 
bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 18.12.2020 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung: 
 
gez. 
Veronika Traumann 
Beigeordnete und Kämmerin 
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100 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Gebühren für den Einsatz und die  
Benutzung der städt. Kranken- und Rettungstransportwagen 

vom 13.12.1989  
(32. Änderung vom 17.12.2020) 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) sowie der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969  
(GV. NW. S. 712), in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat die Bürgermeisterin zusammen mit 
einem Ratsmitglied per Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW folgen-
de Änderung der Gebührensatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 
Für die Benutzung der städt. Krankentransportwagen (KTW) und Rettungstransportwagen 
(RTW) werden getrennte Gebühren erhoben.  
Für den Einsatz und die Benutzung der städt. Krankentransportwagen (KTW) werden  
folgende Gebühren erhoben: 
 

EUR bisher EUR 

Mindestgebühr bis 20 km 421,58 440,38 

jeder weitere Kilometer 2,56 2,56 

 
Für den Einsatz und die Benutzung des städt. Rettungstransportwagens (RTW) werden  
folgende Gebühren erhoben: 
 

EUR bisher EUR 

Mindestgebühr bis 20 km 437,15 440,61 

jeder weitere Kilometer 2,56 2,56 
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§ 2 
 
§ 1 letzter Absatz entfällt: 
 
Der Einsatz der Krankentransportwagen (KTW) erfolgt nur werktags von 07.30 bis 19.00 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiten werden nur Rettungstransporteinsätze mit dem Rettungstransportwa-
gen (RTW) durchgeführt. 
 
 

§ 3 
 
§ 3 S. 3 wird wie folgt ergänzt: 
 
Bei gesetzlich versicherten Personen kann die Gebühr unmittelbar bei dem Versicherungsträger 
angefordert werden. 
 
 

§ 4 
 

§ 7 erhält folgende Fassung:  
 
Die vorstehende Gebührensatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
 

§ 5 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für den Einsatz und die 
Benutzung der städt. Kranken- und Rettungstransportwagen wird hiermit öffentlich bekannt ge-
geben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 18.12.2020 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung: 
 
gez. 
Veronika Traumann 
Beigeordnete und Kämmerin 
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101 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Satzung zur Regelung des Marktwesens in der Stadt Mettmann  
(Mittwochs- und Samstagsmarkt) vom 12.07.2011 

(8. Änderung vom 17.12.2020) 
 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), der §§ 67 Abs. 1 und 71 der Gewerbe-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBl. I S. 202) und der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. 
NW. S. 712), in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat die Bürgermeisterin zusammen mit einem 
Ratsmitglied per Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
§ 13 erhält folgende Fassung:  
 
Die Marktstandgebühren betragen für jeden Tag der Benutzung ohne Rücksicht auf die Dauer für 
den laufenden Frontmeter des vom Marktbeschicker gebrauchten Verkaufsraumes 2,80 € zuzüg-
lich des gesetzlich festgesetzten Mehrwertsteuersatzes i.H.v. 19%. Jeder angefangene laufende 
Meter wird voll berechnet. Die Mindestgebühr beträgt 6,00 € zuzüglich des gesetzlich festgesetz-
ten Mehrwertsteuersatzes i.H.v. 19 %. Bei Ständen von mehr als 4,50 m Tiefe wird die Gebühr 
nach der doppelten Frontmeterzahl berechnet. Für Jahresdauerbenutzer werden zum Ausgleich 
der durch Krankheit, Kur und Witterung bedingten Ausfallzeiten lediglich 48 Markttage berechnet.  
 
 

§ 2 
§ 14 erhält folgende Fassung:  
 
Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
 
 

§ 3 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung des Marktwesens in der Stadt 
Mettmann wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 18.12.2020 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
 
gez. 
Veronika Traumann 
Beigeordnete und Kämmerin 
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102 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung  

zur Änderung der Gebührensatzung 
zur Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Mettmann vom 17.06.1999 

(23. Änderung vom 17.12.2020) 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), des § 5 des Abfallgesetzes 
für das Land Nordrhein - Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG) vom 21.06.1988 (GV. NRW. 
S. 250) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712) in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat die Bürger-
meisterin zusammen mit einem Ratsmitglied per Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Ab-
satz 1 Satz 2 GO NRW folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 2 erhält folgende Fassung: 
  

Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze 
 

(1) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebühren sind das Volumen, die 
 Häufigkeit der Leerung und die Art der in Anspruch genommenen Abfallbehälter für Restmüll.  
 
(2) Die jährliche Gebühr für die Abfallbehälter für Restmüll beträgt:  
 

Restmüll- 
behältergröße 

Leerungshäufig-
keit 

Abfallgebühr/ 
Jahr 

Gebühr 
bisher 

    40 Liter 14-täglich 114,24 € 106,44 € 
    60 Liter 14-täglich 171,36 € 159,60 € 
    80 Liter 14-täglich 228,48 € 212,76 € 
  120 Liter 14-täglich 342,72 € 319,20 € 
  240 Liter 14-täglich 685,32 € 638,40 € 
  660 Liter 14-täglich 1.204,56 € 1.119,12 € 
  770 Liter 14-täglich 1.405,32 € 1.305,60 € 

1.100 Liter* 14-täglich 2.007,48 € 1.865,16 € 
1.100 Liter* Wöchentlich 4.015,08 € 3.730,32 € 
1.100 Liter* 2 x pro Woche 8.030,04 € 7.460,64 € 
1.100 Liter* 4-wöchentlich 1.003,80 € 932,52 € 
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* Die Leerung sämtlicher Abfallbehälter für den Restmüll erfolgt grundsätzlich alle 14 Tage.  
Dies gilt auch für die Container in den Größen 660 Liter und 770 Liter. Lediglich für die Contai-
ner mit 1.100 Liter Inhalt können auch andere Leerungshäufigkeiten gewählt werden. 
 

(3) Auf schriftlichen Antrag kann die Stadt Mettmann ausnahmsweise für 1-Personen-Haushalte 
abweichend von der 14-täglichen Regelentsorgung eine 4-wöchentliche Leerungshäufigkeit 
zulassen.  
Bei Nutzern von Abfallbehältern mit einem Nutzungsinhalt von 40 l und einer 4-wöchentlichen 
 Leerung verringert sich der Gebührensatz auf 60% der entsprechenden Gebühr.  
 

(4) Auf schriftlichen Antrag kann die Stadt Mettmann ausnahmsweise auch andere als die in 
Abs. 2 und 3 genannten Abfallbehälter (insbesondere Müllsäcke) nach vorheriger Standortbe-
sichtigung zulassen.  
Die Gebührenhöhe entspricht den in Abs. 2 genannten Gebührensätzen. Die Ausnahmen wer-
den unter Vorbehalt des Widerrufes schriftlich erteilt und können mit Bedingungen und Aufla-
gen verbunden sowie befristet werden.  
 

(5) Für vorübergehend zusätzlich anfallende Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken 
eignen, können von der Stadt zugelassene Abfallsäcke genutzt werden. Die Gebühr beträgt je 
Abfallsack für Restmüll 6,00 €.  
 

(6) Eigenkompostierer erhalten einen Gebührenabschlag. Dieser beträgt 19,20 € (bisher 18,84 €) 
pro Haushalt. Voraussetzung für die Gewährung des Gebührenabschlags ist, dass sämtliche 
auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle auf dem eigenen Grundstück ordnungsgemäß 
selbst kompostiert werden.  

 
 

§ 2 
 

§ 17 erhält folgende Fassung: 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
 
 
 

§ 3 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsor-
gung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 18.12.2020 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
 
gez. 
Veronika Traumann 
Beigeordnete und Kämmerin 
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103 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
der Stadt Mettmann vom 14.12.2010 

(10. Änderung vom 17.12.2020) 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 
10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Ok-
tober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712) und der §§ 53 c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat die Bürgermeisterin zusammen mit ei-
nem Ratsmitglied per Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW folgende 
Änderung der Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

In der in § 21 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Mett-
mann bezeichneten Anlage 1 werden die Gebührensätze für Abwassergebühren wie folgt verän-
dert:  
 

(Stand 01.01.2021) 
 

Gebührensätze  
 
Die Gebühr für Schmutzwasser beträgt jährlich  
 

a) für die der Beitragspflicht des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes  
unterliegenden Abwassermengen ab dem 01.01.2021    1,86 € je cbm  

 
b) für die restlichen Abwassermengen (Normalgebühr)  

 ab dem 01.01.2021          2,99 € je cbm  
 
Die Gebühr für Niederschlagswasser beträgt jährlich  
 ab dem 01.01.2021          1,22 € je qm  
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§ 2 
 

§ 25 erhält folgende Fassung:  
 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.  
 
 

§ 3 
 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Mettmann wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 18.12.2020 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
 
gez. 
Veronika Traumann 
Beigeordnete und Kämmerin 


